
Beilage zu den Grundsteuerbescheiden 2025 
 
I. Allgemeine Informationen 
Sie erhalten heute Ihren Grundsteuerbescheid für das Jahr 2025. Dieser basiert erstmals auf dem neuen 
Niedersächsischen Grundsteuergesetz (NGrStG), mit dem die Erhebung der Grundsteuer neu geregelt 
wurde. Grundlage für die Berechnung ist die von Ihnen abgegebene Grundsteuererklärung beim Finanzamt.  
 
II. Berechnung der Grundsteuer 

 
Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Jahresbetrag Grundsteuer 

 
Der Hebesatz ist für alle Grundstückseigentümer innerhalb der Gemeinde gleich. Unterschiede ergeben sich 
somit aus den Grundsteuermessbeträgen. Stimmt der Messbetrag des Grundsteuerbescheids (Stadt 
Sulingen) mit dem Messbetrag des Grundsteuermessbescheids (Finanzamt) überein, ist der 
Grundsteuerbescheid in der Regel korrekt. 
 
III. Prüfschema Grundsteuerbescheid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Weitere Informationen 
SEPA Lastschriftmandat/ Dauerauftrag 
Bei bestehenden SEPA Lastschriftmandaten (Abbuchungsermächtigung) erfolgt automatisch eine 
Anpassung des Abbuchungsbetrages. Falls Sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben, wäre dieser von 
Ihnen auf den neuen Betrag anzupassen.  

Stimmen die angegebenen Flächen im 
Bescheid über die Äquivalenzbeträge 
vom Finanzamt (01.01.2022) mit Ihren 
Angaben überein? Bitte beachten Sie 
eventuelle Erläuterungen im Bescheid 
zum 01.01.2022 vom Finanzamt. 

Nehmen Sie Kontakt mit der  
Stadt Sulingen auf  
E-Mail: steueramt@sulingen.de  
 
WICHTIG: 
Angabe Kassenzeichen 

Waren die Angaben in Ihrer 
Grundsteuererklärung korrekt? 
 
Mögliche Fehlerquellen: 
• Wohnfläche wurde zusätzlich als 

Nutzfläche angegeben 
(Doppelberücksichtigung) 

• bei der Nutzfläche wurden die 
Freibeträge nicht abgezogen (30 m² 
für Nebengebäude, Garage zu 
einem Wohnhaus/Wohnung bis 
50 m² frei) 

• Miteigentumsanteile nicht richtig 
angegeben, kompletter Grund und 
Boden oder Wohnfläche gesamtes 
Haus bei Miteigentum versteuert 
 

Nehmen Sie über ELSTER Kontakt 
(nicht telefonisch) mit der Grundbesitz-
stelle Ihres Finanzamts auf: 
 
• mit Registrierung mit einer „sonstigen 

Nachricht oder Grundsteuer-
änderungsanzeige“  

 
• ohne Registrierung über „Kontakt-

formular steuerliche Fragen“ 
 
Sie können folgenden QR-Code nutzen:                             

 

Stimmt der Grundsteuermessbetrag im Grundsteuerbescheid der Stadt Sulingen mit dem 
Grundsteuermessbetrag im Grundsteuermessbescheid vom Finanzamt überein? 
 

nein 

nein 

nein 

ja 

ja 


